
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 

Pflicht zur getrennten Erfassung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
Gemäß Elektroaltgerätegesetz sind Verbraucher verpflichtet, Elektroaltgeräte 
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie dürfen nicht über die Restmülltonne 
entsorgt werden! Für die Abgabe von Elektroaltgeräten stehen Ihnen die 
Wertstoffhöfe und der Handel zur Verfügung. 

Wo entsorge ich Elektroaltgeräte? 
Die Annahme von Elektrogeräten variiert je nach Wertstoffhof. Die folgende Übersicht zeigt 
die Abgabemöglichkeiten im Landkreis nach Sammelgruppen (SG). 

SG 1 – Kühl-, Gefrier- und Klimageräte: 

• Herzogenaurach
• Medbach / Höchstadt
• Eckental
• Umladestation Erlangen

SG 2 – Bildschirme und Monitore (TV, Notebook, Tablet etc.): 

• Herzogenaurach
• Medbach / Höchstadt
• Eckental
• Umladestation Erlangen
• Baiersdorf

SG 3 – Lampen (z. B. Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED): 

• An allen Wertstoffhöfen und Umladestation Erlangen

SG 4 – Großgeräte (über 50cm): 

• An allen Wertstoffhöfen
• Ausnahme: Nachtspeicherheizgeräte nur in Herzogenaurach und Medbach

(Für weitere Informationen zur Entsorgung von Nachtspeicheröfen steht Ihnen der ZVA unter der
09131/ 7157-0 zur Verfügung.)

SG 5 – Kleingeräte (bis 50cm): 

• An allen Wertstoffhöfen

SG 6 – Photovoltaikmodule: 

• Herzogenaurach

Des Weiteren nehmen die Sozialkaufhäuser in Herzogenaurach, Höchstadt und Eckental 
bestimmte gut erhaltene Elektroaltgeräte an: https://www.sozialebetriebe-
laufermuehle.de/angebote-dienstleistungen/kaufhaeuser-laeden/kaufhaeuser 



 

 

 

Müssen Händler die Elektroaltgeräte zurücknehmen? 
Ja. Vertreiber mit mehr als 400 m² Verkaufsfläche und Supermärkte und Discounter mit 
mehr als 800 m² Verkaufsfläche, die mehrmals oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten, 
müssen Elektrogeräte annehmen: 

- bei Verkauf eines Elektrogerätes ein Gerät der gleichen Geräteart kostenlos  
- Kleine Geräte (Kantenlänge max. 25cm) müssen auch ohne Neukauf eines Gerätes 

unentgeltlich angenommen werden (max. 3 Geräte pro Geräteart) 

Das gleiche gilt auch für Online-Händler. 

Händler, die elektronische Zigaretten (E-Vapes, Vape-Pens) oder Tabakerhitzer 
verkaufen, müssen diese Geräte kostenlos zurücknehmen. 

Die Rückgabe ist auch ohne Neukauf möglich! 
 

Wie erkenne ich Rücknahmestellen? 
Die Abgabe von Elektrogeräten ist ausschließlich bei 
zugelassenen Sammelstellen, erkennbar an folgenden 
Zeichen, erlaubt.  

 

Was muss man bei der Entsorgung sonst noch beachten? 
Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle persönlichen Daten, entfernen Sie Accounts sowie 
SIM- und Speicherkarten. 

Nehmen Sie – wenn möglich – Batterien und Akkus heraus und geben Sie diese mit 
abgeklebten Polen separat an der Sammelstelle ab. 

Die Abgabe von Nachtspeicherheizgeräten ist nur in Medbach und Herzogenaurach 
möglich. Angenommen werden ausschließlich komplette Geräte, einzeln und fest verpackt 
(reißfeste Folie, gut verklebt). Bitte setzten Sie sich vor der Anlieferung mit dem 
Zweckverband Abfallwirtschaft unter 09131 – 7157-19 in Verbindung. 

 

Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine 
durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar. Dieses Symbol muss sichtbar, erkennbar 
und dauerhaft auf allen Elektrogeräten angebracht sein. 

 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen die Kommunale Abfallwirtschaft unter der 
09193/ 2017-62 sowie der -61 zur Verfügung. 

❕ 




	Elektrogeräte-Überarbeitet_Stand_2026_04_20.pdf
	Elektrogeräte-Überarbeitet_Stand_2026_04_13
	Elektrogeräte-Überarbeitet_Stand_2026_04_13.pdf
	Uebersicht_der_6Sammelgruppen_fuer_Elektro-Altgeraete-1




